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Beschlussvorschlag

Als Vertreter der Stadt Neustadt a. Rbge. wird Frau Christine Nothbaum als Nachfolge für Herrn
Frank Hahn in den Verbandsausschuss des Wasserverbandes Garbsen – Neustadt a. Rbge.
entsendet. Bei der Stellvertretung findet keine Änderung statt.
 
 
Anlass und Ziele
 
Besetzung des Verbandsausschusses des Wasserverbandes gemäß den satzungsrechtlichen
Bestimmungen.

 
Begründung
 
Gemäß § 8 der Satzung des Wasserverbandes Garbsen – Neustadt a. Rbge. entsendet die Stadt
Neustadt a. Rbge. bei einer zugrunde zu legenden Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet des
Wasserverbandes von 23.150 insgesamt 3 Ratsfrauen/Ratsherrn in den Verbandsausschuss.
Dabei ist für jede Ratsfrau und für jeden Ratsherrn eine Stellvertretung zu bestimmen.
 
§ 8 Abs. 2 der o. a. Satzung besagt weiterhin, dass die in den Ausschuss zu entsendende
Mitglieder und deren Stellvertreter in den Stadtteilen ansässig sein müssen, die im Versor-
gungsbereich des Verbandes liegen (alle Stadtteile mit Ausnahme der Kernstadt, Poggenhagen
und Suttorf). Der Hauptverwaltungsbeamte und sein Stellvertreter sind von der Residenzpflicht im
Versorgungsbereich des Verbandes ausgenommen.
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Aufgrund des Todes des Ratsherren Frank Hahn ist ein neues Ratsmitglied in den
Verbandsausschuss des Wasserverbandes Garbsen – Neustadt a. Rbge. zu entsenden.
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.
 
Bei der Entsendung von Mitgliedern des Rates in den Verbandsausschuss des Wasserverbandes
Garbsen – Neustadt a. Rbge. geht es um die Sicherstellung der politischen Handlungsfähigkeit.
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. sind hiervon nicht betroffen.
 
Auswirkungen auf den Haushalt
 
Es ergeben sich keine Auswirkungen auf den Haushalt.
 
 
So geht es weiter
 
Nach der Benennung der zu entsendenden Mitglieder des Rates werden diese ihre Aufgaben im
Verbandsausschuss wahrnehmen.
 
 
 
Fachdienst 10 - Zentrale Dienste und Recht -
 
 
 




